
 
 
 
 

GEMEINDERAT 
 
Frauenfelderstrasse 8, Postfach, 8570 Weinfelden  
Telefon 071 626 83 23 Telefax 071 626 83 13 
E-Mail gemeindekanzlei@weinfelden.ch 

 

Interpellation von Lukas Madörin (EDU), Alexandra Beck (CVP), Peter Büchel (CVP), Martin 
Müller (GP), Fritz Streuli (SP), Manuel Strupler (SVP) und Stefan Wolfer (SVP) 

betreffend Bankstrasse 

 

Beantwortung 

 

 

Der Gemeinderat  

an das  

Gemeindeparlament 

 

Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Am 22. März 2018 haben Lukas Madörin (EDU), Alexandra Beck (CVP), Peter Büchel (CVP), Martin 
Müller (GP), Fritz Streuli (SP), Manuel Strupler (SVP), Stefan Wolfer (SVP) sowie 18 mitunterzeichnende 
Mitglieder des Gemeindeparlaments Weinfelden eine Interpellation betreffend Bankstrasse eingereicht. 
Nach Erhalt der Information über den Stand per März 2018 des Projektes Bankstrasse stellen die Inter-
pellanten verschiedene Fragen. 
 
 
Zu den gestellten Fragen 

1. Der Miteinbezug der Pensionskasse der Gemeinde Weinfelden ist in der Information nicht erwähnt, 
wurde aber im Voraus angekündigt. Ist die Pensionskasse der Gemeinde Weinfelden am Projekt be-
teiligt? Falls ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Bzw. wurde die Beteiligung überhaupt geprüft? 

 
Die Pensionskasse der Gemeinde Weinfelden hat seit Beginn des Prozesses signalisiert, dass sie sich 
am Projekt beteiligen möchte. Eine Direktanlage ist gemäss Reglement und auf Grund des Investiti-
onsvolumens nicht möglich, hingegen wäre eine indirekte Anlage über einen geeigneten Investor 
eine bevorzugte Lösung. Der Stiftungsrat hat sich einstimmig für dieses Engagement entschieden. 

2. Hat die Gemeinde Weinfelden die Option, die Parzellen Nr. 278 und 279 im Baurecht zur Verfü-
gung zu stellen, geprüft? Falls ja, weshalb wurde diese Option verworfen? 

 
Der Gemeinderat hat eine gründliche Analyse und Bewertung nach den Kriterien „Wirtschaftlich-
keit / Städtebau / Baurechtliches / Stärkung Zentrum“ vorgenommen und folgende fünf Varianten 
diskutiert:  
 
a. Verkauf ohne Bedingungen, Beispiele: Gewerbe Oberfeld, Industrie Zälgli, Areal Volkshaus 
b. Verkauf mit Bedingungen, Beispiel: Bauland EFH Einfang 
c. Baurecht, Beispiele: Rössli-Felsen-Areal, altersgerechte Wohnungen Feldhof 
d. Bau durch Gemeinde, Beispiele: Theaterhaus, Sicherheitszentrum 
e. Investorenwettbewerb, freier Wettbewerb: altersgerechte Wohnungen Feldhof 
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Der Gemeinderat hat sich für die Variante „Verkauf mit Bedingungen“ entschieden. Der Gemein-
depräsident hat in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Pensionskasse der Gemeinde Weinfel-
den den Auftrag erhalten, geeignete Investoren anzugehen und entsprechende Resultate zu prä-
sentieren. Als Experte wurde der Anlageberater der PK beigezogen. Er kennt das Investorenumfeld 
schweizweit sehr gut und kennt auch die Bedürfnisse unserer Pensionskasse. 
 
Nebst der Fundamenta Group (Schweiz) AG, mit Sitz in Zug, sind mit drei weiteren Investoren Ge-
spräche geführt worden, unter anderem auch mit einer Wohnbaugenossenschaft. Alle drei haben 
aus verschiedenen Gründen abgesagt, so beispielsweise „zu kleines Investitionsvolumen“ oder „zu 
eingeschränkte bauliche Möglichkeiten“. 
 
Im Weiteren ist auch die Realisierung eines Quartierladens geprüft worden. Potenzielle Anbieter wie 
Coop und Volg haben abgesagt. Vor allem haben die Verhältnisse des eingeschränkten Baugrundes 
und die zu erwartenden Immissionen im Wohngebiet zur negativen Beantwortung geführt. 

3. Welche regional ansässige Wohnbaugenossenschaft wurde angefragt? 
 
Die ASIG Arbeiter-, Bau- und Siedlungsgenossenschaft, in Kreuzlingen, ist angefragt worden. Die 
ASIG ist bereits Eigentümerin von Wohnbauten in Weinfelden. 

4. Warum wurden nicht weitere, auswärtige Wohnbaugenossenschaften angefragt? 
 
Das war ein Entscheid des Gemeinderates. Gemäss Auskunft der ASIG seien Wohnbaugenossen-
schaften grundsätzlich nicht an gemischten Nutzungen (Läden, Büros, Praxen, Wohnungen und 
Tiefgarage) interessiert und über die Zweckbestimmung der Statuten meistens auch gebunden. 

5. Würde sich der Gemeinderat an einer neuen regionalen Wohnbaugenossenschaft finanziell und 
personell beteiligen? 
 
Ein Engagement im Bereich von Wohnbaugenossenschaften sieht der Gemeinderat nicht als Auf-
gabe der öffentlichen Hand. 

6. Warum wurde auf diesen beiden Parzellen von der Gemeinde kein Architektur- und/oder Investo-
renwettbewerb ausgeschrieben? 
 
Der Gemeinderat ist klar der Meinung, dass das Areal für eigene Bedürfnisse nicht gebraucht wird 
und demzufolge die Umzonung initiiert wurde. Die Umzonung ist bekanntlich Teil der aktuellen Zo-
nenplanrevision. Sämtliche Konzept- und Planungskosten sollen nach Meinung des Gemeinderates 
vom Investor selbst getragen werden. Die Finanzierung eines Wettbewerbes für eine private Über-
bauung ist nicht Sache der Steuerzahlenden. 

7. Wie kann die Gemeinde eine gute Integration der Bauten in diese sensible Zone, welche direkt an 
die Weinfelder ISOS-Zone 1 (Ortszentrum) anschliesst, garantieren? 
 
Die Gemeinde trägt als Bewilligungsbehörde in Zusammenarbeit mit den Kantonalen Stellen, vor 
allem auch mit der Denkmalpflege, die Verantwortung für jeden Bau in Weinfelden. In diesem Fall 
wird auch die Fachkommission Ortsbild beigezogen. 

8. Welche Konsequenzen hat der bestehende Bach auf künftige Bauvorhaben und gibt es allenfalls 
hierzu schon Lösungsansätze? 
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Der Harmoniebach verläuft quer durch das Areal, was die Überbauungsmöglichkeiten mit Unterge-
schossen (Keller, Tiefgaragen) wesentlich einschränkt. Gemäss einer vorliegenden Machbarkeitsstu-
die sind als mögliche Lösung zwei Baukörper denkbar. Details sind dann Inhalt einer konkreten 
Baueingabe. 
 

9. Sind Gespräche mit Anstösser zur Optimierung der Nutzung geführt worden? 
 
Diese Gespräche sind zu gegebener Zeit durch den Bauherrn und die Projektverantwortlichen zu 
führen. 

10. Was sind die Gründe, warum das weitere Vorgehen nun plötzlich so rasch erfolgen soll? 
 
Die Gemeinde hat grundsätzlich keinen Zeitdruck. Das Thema soll aber auch nicht auf die lange 
Bank geschoben werden. Im Übrigen wurde an fast jeder Sitzung des Gemeindeparlaments der ak-
tuelle Stand nachgefragt. Der Gemeinderat ist seit rund zwei Jahren an der Arbeit. Er hat in der In-
formation vom März 2018 den aktuellen Stand und einen möglichen Zeitplan bekannt gegeben. 
Diese Zwischeninformation ist unüblich, war aber aufgrund der regelmässigen Nachfrage sachdien-
lich. 

11. Welche Überlegungen hat sich der Gemeinderat bezüglich des Verkaufs dieser beiden Parzellen an 
bester Lage in Weinfelden generell gemacht? 
 
Der Gemeinderat ist sich seiner Verantwortung bewusst und führt seit Jahren eine Immobilienstra-
tegie. Diese wird regelmässig überarbeitet und dient beim konkreten Vorhaben als Grundlage. Ver-
gleiche auch Beantwortung zu Fragen 2 und nachfolgend 12. 

12. Soweit ersichtlich ist der Gemeinderat gegenwärtig frei, an wen und wie die Gemeinde Weinfelden 
Land auf den Markt bringt. Kann sich der Gemeinderat vorstellen, die Ausschreibung und den Ab-
lauf von Landverkäufen generell zu regeln? 
 
Die Regelung für den „Ablauf für Verkäufe und Baurechtsverträge“ ist im Zusammenhang mit der 
Beantwortung der Interpellation Fritz Streuli an der Sitzung vom 24.03.2011 vorgestellt und im Ge-
meindeparlament diskutiert worden.  
 
In die Zuständigkeit des Gemeindeparlaments gehören gemäss Art. 29 Abs. 1 lit.d unserer Gemein-
deordnung: 
„Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken sowie Einräumung und Veräusserung von 
Nutzungsrechten, soweit hiefür nicht der Gemeinderat zuständig ist.“ Es sind seit 2011 folgende 
Verträge genehmigt worden: 
 
 
Veräusserungen 
 
Jahr   Käufer    Parzelle   Ortsbezeichnung 
 
2011  Vollmacht für Verkauf  2. Etappe Einfang 
2012  Bürgergemeinde (Tausch) 769/773 PP beim Trauben 
2012  Beat Strupler   3579  Obers Zälgli 
2012  Wanzenried AG   4965  Obers Zälgli 
2015  Vollmacht für Verkauf  3. Etappe Einfang 
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Baurechtsverträge 
 
Jahr   Baurechtsnehmer  Parzelle   Ortsbezeichnung 
 
2011  STWE Rössli-Felsen  Nachtrag  Rössli-Felsen 
2015  Stiftung Faszination BMX 1456  Güttingersreuti 
2017  Stiftung für Musik und Tanz 478  Ringstrasse 2 
2017  Stiftung für Musik und Tanz Nachtrag  Ringstrasse 4 
 
 
Landkreditkonto 
 
Jahr   Überführung   Parzelle  Ortsbezeichnung 
 
2012  ins Verwaltungsvermögen 3176  Sicherheitszentrum 
2017  ins Finanzvermögen       478  Ringstrasse 2 
 
Die übrigen Rechtsgeschäfte im Rahmen des Landkreditkontos werden durch den Gemeinderat ge-
mäss Art. 37 Absatz 3 der Gemeindeordnung abgewickelt. Sie sind jährlich im Geschäftsbericht 
kommentiert. 

13. Hat der Gemeinderat einen Vorvertrag mit dem Investor unterzeichnet? Wenn ja, was beinhaltet 
er? Welche Konsequenzen hätte es, wenn die Umzonung in die 3-geschossige Bauzone nicht bis 
am 01.01.2019 umgesetzt ist?  
 
Bis heute sind keine Verträge unterzeichnet worden. Der Zeitplan sieht wie folgt aus: 
 
Fertigstellung Machbarkeitsstudie      Q2 2018 
Absichtserklärung für den Kaufvertrag und die geplante Überbauung  Q2 2018 
Zustimmung Verkauf durch den Gemeinderat und das Gemeindeparlament Q3 2018 
Baueingabe und Unterzeichnung des Kaufvertrages    Q1 2019 

 
 
Fazit 
Nach Vorliegen des ausgearbeiteten Vorschlages wird dem Gemeindeparlament wie üblich eine Bot-
schaft mit Antrag zugestellt.   

 
 
Beilagen 
- Arbeitspapier Vorgehen Areal Bankstrasse 
- Verfahrensablauf für Verkäufe und Baurechtsverträge 

 

 

GEMEINDERAT WEINFELDEN 

 

Der Gemeindepräsident:  Max Vögeli 

Der Gemeindeschreiber:  Reto Marty 

 

Weinfelden, 24. April 2018 
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Beilage zur Interpellationsbeantwortung Streuli vom 24. März 2011 

GEMEINDERAT 
 
Frauenfelderstrasse 8, Postfach, 8570 Weinfelden  
Telefon 071 626 83 23 Telefax 071 626 83 13 
E-Mail gemeindekanzlei@weinfelden.ch 

Ablauf für Verkäufe und Baurechtsverträge 
(Gemeindeordnung Artikel 29, Ziffer 1, littera d.) 
 

 

 

 
 

Vorentscheid Gemeinderat 

Verhandlungen durch Gemeindeammann 

Vertrag ausarbeiten / 
Entwurf durch Grundbuchamt 

 
 

Rücksprache  
mit dem Kommissionspräsidium zur 

Vorberatung der Voranschläge der Geschäftsberichte und der 
Rechnungen 

Es handelt sich um einen 
einfachen Vertrag 

Es handelt sich um einen 
komplexen Vertrag 

Kommissionssitzung 

Vorstellung des Geschäfts durch 
Gemeindeammann 

Stellungnahme der Kommission 

Eventuell Nachverhandlung 
und Vertragsanpassungen 

 
Unterzeichnung (öffentliche Beurkundung) des Vertrags, unter 
Vorbehalt Genehmigung durch Gemeinderat und Parlament 

Genehmigung durch Gemeinderat 

Botschaft an das Gemeindeparlament 

Genehmigung durch das Gemeindeparlament 
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